
    
   
 

Information zur Abgabe einer Langzeitlieferantenerklärung 
 
 
 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 
 
wir werden immer wieder dazu aufgefordert, im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit Langzeitlieferan-
tenerklärungen für die von uns vertriebenen Produkte abzugeben. 
 
Die Erstellung einer solchen Langzeitlieferantenerklärung ist jedoch mit einem enormen Zeitaufwand 
verbunden, sodass unsere Lieferanten diese bereits nicht mehr an uns ausstellen. 
 
Da es keine rechtliche Verpflichtung für die Erstellung gibt, müssen wir dies auch an unsere Kunden 
weitergeben, und können demnach ebenfalls keine mehr ausstellen. 
 
Ausgenommen davon ist die Pflicht zur Angabe der Zolltarifnummer und des Ursprungslandes auf Ver-
langen des Kunden. 
 
Im Rahmen unserer sukzessiven EDV-Umstellung ab 01. August 2020 kommen wir dieser Verpflich-
tung nach und pflegen diese Daten an unseren Artikel und drucken diese auf unseren Belegen ab. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen uns auch weiterhin 
eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
Ihr Team der Frank + Henne GmbH & Co. KG 
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